
646 Nr. 24 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen, Teil I – 28. Dezember 2010

Inhaltsübersicht

§ 1 Aufgabe des Rettungsdienstes

§ 2 Geltungsbereich

§ 3 Begriffsbestimmungen

§ 4 Auftrag

§ 5 Träger und Durchführung

§ 6 Zentrale Leitstellen

§ 7 Rettungsdienstliche Versorgung bei
Großschadensereignissen

§ 8 Kosten

§ 9 Benutzungsgebühren 

§ 10 Benutzungsentgelte und Schieds-
stelle

§ 11 Beauftragung

§ 12 Aufsicht 

§ 13 Schutz von Bezeichnungen

§ 14 Betriebspflicht, Einsatzpflicht

§ 15 Rettungsdienstplan, Fachplan Luft-
rettung, Bereichsplan

§ 16 Landesbeirat und Bereichsbeiräte

§ 17 Datenschutz, Auskunftspflicht

§ 18 Regelung der Aus- und Fortbildung
des Einsatzpersonals 

§ 19 Qualitätssicherung

§ 20 Ärztliche Leitung des Rettungs-
dienstes

§ 21 Zuständigkeit zum Erlass der
Rechtsverordnungen 

§ 22 Bußgeldvorschriften

§ 23 Übergangsregelung

§ 24 Aufhebung bisherigen Rechts 

§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1

Aufgabe des Rettungsdienstes

Der Rettungsdienst ist eine öffentliche
Aufgabe der Gefahrenabwehr und der
Gesundheitsvorsorge. Er hat die bedarfs-
gerechte, wirtschaftliche und dem aktuel-
len Stand der Medizin und Technik ent-
sprechende Versorgung der Bevölkerung
mit Leistungen der Notfallversorgung und
des Krankentransports sicherzustellen.

§ 2

Geltungsbereich

Dieses Gesetz gilt nicht für

1. Sanitätsdienste der Polizei, der Bun-
deswehr und der Bundespolizei,

2. Sanitätsdienste innerhalb von öffentli-
chen Veranstaltungen mit einer Viel-
zahl von Teilnehmern,

3. Beförderungen zur medizinischen Ver-
sorgung von Personen innerhalb des
Geländes von Betrieben oder zwischen
Betriebsteilen eines Plankrankenhau-
ses,

4. die sonstige Beförderung von kranken
Personen, die nach ärztlicher Beurtei-
lung keiner fachgerechten Hilfe oder
Betreuung bedürfen (Krankenfahrten),

5. die Beförderung Behinderter, sofern
deren Betreuung ausschließlich auf die
Behinderung zurückzuführen ist,

6. Leistungserbringer, die ihren Betriebs-
sitz und den Schwerpunkt ihrer be-
trieblichen Tätigkeit außerhalb Hes-
sens haben und in Hessen aufgrund ei-
ner in einem anderen Bundesland er-
folgten Zulassung nur tätig werden,
weil der Ausgangs- oder Zielort einer
rettungsdienstlichen Leistung in Hes-
sen liegt,

7. Einsätze, die ihren Ausgangs- oder
Zielort außerhalb der Bundesrepublik
Deutschland haben, sowie für An-
schlusstransporte, 

8. Einheiten und Einrichtungen des Zivil-
und Katastrophenschutzes.

§ 3

Begriffsbestimmungen

(1) Der Rettungsdienst umfasst den bo-
dengebundenen Rettungsdienst sowie die
Berg-, Luft- und Wasserrettung.

(2) Die Notfallversorgung umfasst die
medizinische Versorgung von Notfallpa-
tientinnen und Notfallpatienten durch da-
für besonders qualifiziertes Personal und
die Beförderung in dafür besonders aus-
gestatteten Rettungsmitteln unter notfall-
medizinischen Bedingungen.

(3) Der Krankentransport umfasst die
aufgrund ärztlicher Beurteilung notwen-
dige Beförderung und die damit im Zu-
sammenhang stehende fachliche Betreu-
ung von kranken, verletzten oder hilfsbe-
dürftigen Personen, die keine Notfallpa-
tientinnen oder Notfallpatienten sind, in
einem dafür besonders ausgestatteten
Rettungsmittel durch dafür besonders
qualifiziertes Personal. 

(4) Notfallpatientinnen oder Notfallpa-
tienten sind Personen, die sich infolge ei-
ner Erkrankung, Verletzung, Vergiftung
oder aus sonstigen Gründen in unmittel-
barer Lebensgefahr befinden oder bei de-
nen diese zu erwarten ist oder bei denen
schwere gesundheitliche Schäden zu be-
fürchten sind, wenn keine schnellstmögli-
che notfallmedizinische Versorgung oder
Überwachung und gegebenenfalls eine
Beförderung zu weiterführenden diagnos-
tischen oder therapeutischen Einrichtun-
gen erfolgt.*) GVBl. II 351-83
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(5) Die notärztliche Versorgung ist die
Gewährleistung der medizinischen Ver-
sorgung von Notfallpatientinnen und Not-
fallpatienten durch entsprechend qualifi-
ziertes ärztliches Fachpersonal. Sie um-
fasst die präklinische Versorgung von
Notfallpatientinnen und Notfallpatienten,
bei denen unverzüglich lebensrettende
Maßnahmen durchzuführen sind, die
Transportfähigkeit herzustellen ist und
die gegebenenfalls in dafür ausgestatte-
ten Rettungsmitteln in eine für die weite-
re Versorgung und Behandlung geeignete
Einrichtung zu befördern sind. Darüber
hinaus umfasst die notärztliche Versor-
gung die Verlegung von primärversorgten
Notfallpatientinnen oder Notfallpatienten.
Sie umfasst nicht den Notdienst des Ärzt-
lichen Bereitschaftsdienstes der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Hessen im Sinne
des § 75 Abs. 1 Satz 2 des Fünften Buchs
Sozialgesetzbuch vom 20. Dezember 1988
(BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. Juli 2010 (BGBl. I 
S. 983).

(6) Ein Großschadensereignis ist ein
größeres Notfallereignis unterhalb der
Katastrophenschwelle.

(7) Der Rettungsdienstbereich ist das
Gebiet, in dem die Leistungen des Ret-
tungsdienstes durch eine Zentrale Leit-
stelle nach § 6 gelenkt und aufeinander
abgestimmt werden.

(8) Rettungswachen sind Einrichtun-
gen, an denen die für ein Teilgebiet eines
Rettungsdienstbereiches (Versorgungsbe-
reich) erforderlichen Rettungsmittel und
das Fachpersonal einsatzbereit vorgehal-
ten werden.

(9) Rettungsmittel sind die nach dem
Rettungsdienstplan des Landes zum Ein-
satz im Rettungsdienst bestimmten bo-
den-, luft- oder wassergebundenen Spezi-
alfahrzeuge.

(10) Leistungserbringer sind die nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 4 Satz 2 beauf-
tragten Dritten.

(11) Leistungsträger sind die Kranken-
kassen, der Träger der gesetzlichen Un-
fallversicherung sowie der Landesaus-
schuss Hessen des Verbandes der priva-
ten Krankenversicherung.

§ 4

Auftrag

(1) Die Aufgaben der Notfallversor-
gung und des Krankentransports sind in
organisatorischer Einheit durchzuführen.
In begründeten Ausnahmefällen können
Notfallversorgung und Krankentransport
ausnahmsweise ganz oder teilweise orga-
nisatorisch getrennt durchgeführt wer-
den.

(2) Die Leistungserbringer sind ver-
pflichtet, Aufträge ausschließlich über die
zuständige Zentrale Leitstelle entgegen-
zunehmen und auszuführen.

§ 5

Träger und Durchführung

(1) Träger des bodengebundenen Ret-
tungsdienstes einschließlich der notärztli-
chen Versorgung sowie der Berg- und
Wasserrettung sind die Landkreise und
kreisfreien Städte. Sie nehmen die Aufga-
be als Selbstverwaltungsangelegenheit
wahr, soweit in § 6 Abs. 3 nichts anderes
bestimmt ist. 

(2) Zur Erfüllung ihrer Aufgabe kön-
nen sich die Landkreise und kreisfreien
Städte Dritter bedienen. Dabei sollen die
auf Landesebene im Katastrophenschutz
mitwirkenden Hilfsorganisationen oder
deren Untergliederungen und Tochterge-
sellschaften vorrangig berücksichtigt wer-
den. Entsprechendes gilt auch für sonsti-
ge Organisationen, ihre Untergliederun-
gen und Tochtergesellschaften, soweit sie
die allgemeine Anerkennung im Katastro-
phenschutz besitzen. Die beauftragten
Dritten müssen die Anforderungen des
Rettungsdienstplanes des Landes nach 
§ 15 Abs. 1 erfüllen.

(3) Benachbarte Landkreise und kreis-
freie Städte sind bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zur Zusammenarbeit verpflich-
tet. Sie haben insbesondere die Funkti-
onsfähigkeit der rettungsdienstbereichs-
übergreifenden Notfallversorgung zu ge-
währleisten und bei der Bedarfsplanung
im eigenen Rettungsdienstbereich zu be-
rücksichtigen. Wenn dies fachlich und
wirtschaftlich geboten ist, sollen sie sich
ganz oder teilweise zu einem gemeinsa-
men Rettungsdienstbereich mit einer ge-
meinsamen Bereichsplanung und einer
gemeinsamen Zentralen Leitstelle zusam-
menschließen. Die Vereinbarung bedarf
der Zustimmung des für das Rettungswe-
sen zuständigen Ministeriums und des für
den Brand- und Katastrophenschutz zu-
ständigen Ministeriums.

(4) Träger der Luftrettung ist das Land.
Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann sich
das Land Dritter bedienen. Dabei sollen
die in Abs. 2 Satz 2 und 3 genannten
Hilfsorganisationen und Organisationen
sowie ihre Untergliederungen und Toch-
tergesellschaften und die ADAC-Luftret-
tung vorrangig berücksichtigt werden.
Die Leistungserbringer müssen die Anfor-
derungen des Fachplanes Luftrettung
nach § 15 Abs. 3 erfüllen.

(5) Die für die Durchführung der Luft-
rettung zuständige Landesbehörde wird
durch Rechtsverordnung bestimmt.

(6) Die Träger des Rettungsdienstes
haben im Zusammenwirken mit den
Krankenhäusern darauf hinzuwirken,
dass die Aufnahme von rettungsdienstlich
erstversorgten Personen in geeigneten
Krankenhäusern jederzeit gewährleistet
ist. 

§ 6

Zentrale Leitstellen
(1) Für jeden Rettungsdienstbereich ist

eine ständig erreichbare und betriebsbe-
reite gemeinsame Leitstelle für den



Brandschutz, den Katastrophenschutz und
den Rettungsdienst (Zentrale Leitstelle)
einzurichten und mit den notwendigen
Fernmelde-, Notruf-, Alarmierungs- und
Dokumentationseinrichtungen auszustat-
ten. Die Zentrale Leitstelle soll darüber
hinaus die Sicherstellung der ambulanten
Versorgung der Bevölkerung unterstützen
und dabei mit dem Ärztlichen Bereit-
schaftsdienst der Kassenärztlichen Verei-
nigung Hessen und dem privatärztlichen
Bereitschaftsdienst zusammenwirken. 

(2) Die Zentrale Leitstelle hat alle
Hilfeersuchen entgegenzunehmen und
die notwendigen Einsatzmaßnahmen zu
veranlassen, zu lenken und zu koordinie-
ren. Sie hat den bedarfsgerechten Einsatz
zu steuern und erteilt die notwendigen
Einsatzaufträge. Zur Abstimmung der
Einsatzsteuerung bei Großschadensereig-
nissen ist für jede Zentrale Leitstelle ein
Führungsstab zu bilden. Das Nähere über

1. die allgemeinen Aufgaben und Befug-
nisse, die Besetzung und Ausstattung,
die Dienst- und Fachaufsicht, die Zu-
sammenarbeit mit den Beteiligten,

2. die besonderen bereichsübergreifen-
den Aufgaben in speziellen Bereichen
des bodengebundenen Rettungsdiens-
tes und in der Luftrettung,

3. die Qualifikation sowie die Aus- und
Fortbildung des Personals,

4. die Organisation und den Betrieb, ins-
besondere die Einsatzerfassung, -bear-
beitung und -dokumentation ein-
schließlich der Anforderungen an den
Einsatz der elektronischen Datenverar-
beitung,

5. die Aufgaben, Besetzung und Befug-
nisse des Führungsstabes

der Zentralen Leitstellen wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

(3) Die Aufgaben der Zentralen Leit-
stellen werden den kreisfreien Städten
und den Landkreisen zur Erfüllung nach
Weisung übertragen. Die Fachaufsichts-
behörden können allgemeine Weisungen
erteilen. Im Einzelfall dürfen Weisungen
nur erteilt werden, wenn das Recht ver-
letzt wird oder allgemeine Weisungen
nicht befolgt werden.

§ 7

Rettungsdienstliche Versorgung 
bei Großschadensereignissen

(1) Zur Sicherstellung der rettungs-
dienstlichen Versorgung bei Großscha-
densereignissen ist für jeden Rettungs-
dienstbereich eine Einsatzleitung Ret-
tungsdienst einzurichten. Der Einsatzlei-
tung Rettungsdienst gehören eine Leiten-
de Notärztin oder ein Leitender Notarzt
und eine Organisatorische Leiterin oder
ein Organisatorischer Leiter an. Die Ein-
satzleitung Rettungsdienst wird tätig,
wenn die regelmäßig vorgehaltenen Ret-
tungsmittel zur Gesamtversorgung nicht
ausreichen oder eine übergeordnete me-
dizinische und organisatorische Führung
erforderlich ist.

(2) Beim Zusammenwirken des Ret-
tungsdienstes mit Einheiten des Brand-
schutzes wird die Einsatzleitung Ret-
tungsdienst nach Abs. 1 Bestandteil der
technischen Einsatzleitung nach dem
Vierten Abschnitt Hessisches Brand- und
Katastrophenschutzgesetz vom 17. De-
zember 1998 (GVBl. I S. 530), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. November
2009 (GVBl. I S. 423). 

(3) Die Einsatzleitung Rettungsdienst
trägt im Einsatzfall die medizinische Ge-
samtverantwortung und ist gegenüber
dem Personal des Rettungsdienstes wei-
sungsberechtigt, die Leitende Notärztin
oder der Leitende Notarzt fachlich auch
gegenüber dem übrigen ärztlichen Perso-
nal und anderen an der medizinischen
Versorgung Beteiligten.

(4) Das Nähere über die

1. Aufgaben, Tätigkeit, Bestellung und
Fortbildung der für die notärztliche
und organisatorische Leitung Zustän-
digen,

2. Organisation der medizinischen Ge-
samtversorgung bei einem Großscha-
densereignis einschließlich der dazu
notwendigen vorbereitenden Maßnah-
men,

3. Zusammenarbeit des Rettungsdienstes
mit den Krankenhäusern und den nie-
dergelassenen Ärztinnen und Ärzten
sowie dem Brand- und Katastrophen-
schutz

wird durch Rechtsverordnung geregelt.

(5) Die Krankenhäuser sind unabhän-
gig von ihren übrigen Aufgaben zur Zu-
sammenarbeit mit dem Führungsstab
nach § 43 Abs. 3 des Hessischen Brand-
und Katastrophenschutzgesetzes und der
Einsatzleitung Rettungsdienst verpflich-
tet. Die Zentralen Leitstellen und die Ein-
satzleitung Rettungsdienst unterstehen
dem Führungsstab und sind an seine An-
weisungen gebunden; für die Leitende
Notärztin oder den Leitenden Notarzt gilt
dies mit Ausnahme von fachlichen Wei-
sungen nach Abs. 3. Abs. 2 bleibt unbe-
rührt.

(6) Die Landkreise und kreisfreien
Städte sind im Zusammenwirken mit den
Krankenhäusern zur Planung von vorbe-
reitenden Maßnahmen zur Bewältigung
von Großschadensereignissen verpflich-
tet. Das Nähere, insbesondere zur Erfas-
sung, Alarmierung und zum Einsatz von
zusätzlichen Kräften und Mitteln sowie
der sonstigen Maßnahmen zur Erweite-
rung der Versorgungseinrichtungen wird
durch Rechtsverordnung geregelt.

§ 8

Kosten

(1) Die Kosten für die Zentralen Leit-
stellen nach § 6 tragen die Träger des
Rettungsdienstes.

(2) Das Land erstattet den Trägern des
Rettungsdienstes jährlich die Kosten für
die Zentralen Leitstellen in Höhe von
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0,20 Euro pro Einwohner, basierend auf
der Einwohnermeldestatistik des Hessi-
schen Statistischen Landesamtes, Stand
30. September 2009.

(3) Das Land trägt die Kosten für die
Beschaffung, Wartung und Instandset-
zung der landeseigenen fernmeldetechni-
schen Ausstattung zur Wahrnehmung der
Aufgaben der Zentralen Leitstellen. Wei-
terhin trägt das Land die Kosten für die
Beschaffung, Wartung, Instandsetzung
und den Betrieb des gemeinsamen Funk-
netzes für den Brandschutz, den Katastro-
phenschutz und den Rettungsdienst. Aus-
genommen sind Fahrzeugfunkanlagen,
tragbare Funkanlagen, Festfunkanlagen
außerhalb der Zentralen Leitstellen,
Funkmeldeempfänger und ortsfeste Sire-
nenempfangsfunkanlagen. Die Beschaf-
fung und Zuweisung erfolgt unter Be-
rücksichtigung der fernmeldetechnischen
und einsatztaktischen Erfordernisse durch
das für den Brand- und Katastrophen-
schutz zuständige Ministerium. Die Aus-
stattung bleibt Landeseigentum; sie wird
im Wege einer Vereinbarung leihweise
überlassen. Veränderungen, Ergänzun-
gen oder Erweiterungen der landeseige-
nen fernmeldetechnischen Einrichtungen
bedürfen in jedem Einzelfall der Einwilli-
gung des für den Brand- und Katastro-
phenschutz zuständigen Ministeriums.

(4) Das Land erstattet die Kosten der
Leistungserbringer für die fachspezifische
Ausbildung des in der Berg- und Wasser-
rettung tätigen Personals. 

(5) Die Kostenerstattung nach Abs. 2
und 4 obliegt dem für das Rettungswesen
zuständigen Ministerium. 

§ 9

Benutzungsgebühren

Soweit den Trägern des Rettungs-
dienstes die ihnen aus der Durchführung
des Gesetzes entstehenden Kosten nicht
nach § 8 erstattet werden, können sie zur
Finanzierung dieser Kosten Benutzungs-
gebühren nach § 10 des Gesetzes über
kommunale Abgaben vom 17. März 1970
(GVBl. I S. 225), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 31. Januar 2005 (GVBl. I
S. 54), erheben. Dabei können 20 vom
Hundert der entstandenen Personalkos-
ten der Zentralen Leitstellen nicht in An-
satz gebracht werden (Eigenanteil). 

§ 10

Benutzungsentgelte 
und Schiedsstelle

(1) Die Leistungserbringer können für
die ihnen im Rahmen der bedarfsgerech-
ten rettungsdienstlichen und notärztli-
chen Aufgabenerfüllung bei sparsamer
Wirtschaftsführung entstehenden Kosten
im eigenen Namen privatrechtliche Be-
nutzungsentgelte erheben. Über die Höhe
der Benutzungsentgelte sollen die Leis-
tungserbringer mit den Leistungsträgern
Vereinbarungen treffen. Die nach Satz 2
vereinbarten Benutzungsentgelte können

auch gegenüber Personen erhoben wer-
den, die nicht bei dem Träger der gesetz-
lichen Unfallversicherung oder einem
Mitglied eines anderen Leistungsträgers
versichert sind.

(2) Die Leistungserbringer und die
Leistungsträger vereinbaren für jeden
Rettungsdienstbereich einheitliche Benut-
zungsentgelte. Bei Kostenüber- oder -un-
terdeckung aufgrund von Leistungsab-
weichungen oder unterschiedlichen Kos-
tenstrukturen zwischen einzelnen Leis-
tungserbringern ist ein angemessener
Ausgleich durchzuführen. 

(3) Für die Berg-, Wasser- und Luftret-
tung sowie arztbegleitete Sekundärein-
sätze und den Einsatz von Sonderret-
tungsmitteln können die Benutzungsent-
gelte auf Landesebene zwischen den
Leistungsträgern mit Wirkung für ihre
Mitglieder und dem jeweiligen Leistungs-
erbringer vereinbart werden. 

(4) Das Nähere zu Abs. 1 bis 3, insbe-
sondere über das Verfahren zur Kostener-
mittlung, die zugrundeliegenden Buch-
führungspflichten und den Kostenaus-
gleich unter den Beteiligten, wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

(5) Kommt eine Vereinbarung über die
Benutzungsentgelte nach Abs. 1 bis 4
nicht innerhalb von zwei Monaten, nach-
dem eine Vertragspartei schriftlich zur
Verhandlungsaufnahme aufgefordert hat,
zustande, entscheidet nach Anhörung der
Leistungserbringer, der Leistungsträger
und des Trägers des Rettungsdienstes die
nach Maßgabe des Abs. 6 gebildete
Schiedsstelle mit der Mehrheit ihrer Mit-
glieder innerhalb von drei Monaten über
die Benutzungsentgelte. Die Entschei-
dung der Schiedsstelle ist für die Beteilig-
ten verbindlich. Gegen sie ist der Verwal-
tungsrechtsweg gegeben. Ein Vorverfah-
ren nach § 68 der Verwaltungsgerichts-
ordnung findet nicht statt; die Klage hat
keine aufschiebende Wirkung. 

(6) Die Schiedsstelle nach Abs. 5 Satz 1
setzt sich aus dem vorsitzenden Mitglied,
zwei weiteren Unparteiischen sowie je
sieben Mitgliedern der Landesverbände
der Leistungsträger und Landesverbände
der Leistungserbringer zusammen. Die
Leistungsträger und die Leistungserbrin-
ger haben sich über die Person der Vorsit-
zenden oder des Vorsitzenden und die
weiteren Unparteiischen zu einigen. Über
die Besetzung der den Leistungsträgern
und Leistungserbringern zustehenden Sit-
ze in der Schiedsstelle entscheiden diese
selbst. Die Kosten der Verfahren der
Schiedsstelle werden von den Leistungs-
erbringern und Leistungsträgern getra-
gen. Für das Schiedsverfahren sowie für
die Erstattung der baren Auslagen und
die Entschädigung für Zeitaufwand der
Mitglieder der Schiedsstelle, die Ge-
schäftsführung, das Verfahren, die Erhe-
bung und die Höhe der Gebühren sowie
die Verteilung der Kosten gelten die §§ 6,
9, 13, 14 und 15 der Verordnung über die
Landesschiedsstelle nach § 114 und § 115
Abs. 3 des Fünften Buches Sozialgesetz-
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buch vom 9. September 1996 (GVBl. I 
S. 373) entsprechend. 

(7) Bis zum Abschluss eines Schieds-
stellenverfahrens und eines sich gegebe-
nenfalls anschließenden Verwaltungsge-
richtsverfahrens gelten die bisher verein-
barten Benutzungsentgelte weiter.

§ 11

Beauftragung

(1) Wer Leistungen im Rettungsdienst
erbringen will, bedarf der Beauftragung.
Die Beauftragung erfolgt durch öffentlich-
rechtlichen Vertrag oder Verwaltungsakt.

(2) Das Nähere zur Eignung und über
die fachlichen Anforderungen an den Be-
trieb des Leistungserbringers, zur Vorhal-
tung, personellen Besetzung, Entseu-
chung und Entwesung der Rettungsmittel
und zur fachlichen und gesundheitlichen
Eignung des Fachpersonals wird durch
Rechtsverordnung geregelt.

(3) Die Eignung als Leistungserbringer
sollte nach objektiven und transparenten
Kriterien erfolgen. Als wesentlicher Be-
standteil der Eignung als Leistungserbrin-
ger soll die Fähigkeit zur Beteiligung am
Katastrophenschutz sowie zur Bewälti-
gung eines Massenanfalls von Verletzten
oder Erkrankten berücksichtigt werden. 

§ 12

Aufsicht

(1) Der Leistungserbringer unterliegt
hinsichtlich der Erfüllung der Vorschriften
dieses Gesetzes sowie der hierzu erlasse-
nen Rechtsverordnungen der Aufsicht des
jeweiligen Trägers des Rettungsdienstes.

(2) Der jeweilige Träger des Rettungs-
dienstes kann verlangen, dass ein Zu-
stand beseitigt wird, der den Vorschriften
des Gesetzes oder den hierzu erlassenen
Rechtsverordnungen widerspricht. Der
Träger des Rettungsdienstes kann selbst
oder durch Beauftragte die erforderlichen
Ermittlungen anstellen, insbesondere

1. Einsicht in die Bücher und Geschäfts-
papiere nehmen,

2. von dem Leistungserbringer und den
im Geschäftsbetrieb tätigen Personen
Auskunft über Beauftragungsvoraus-
setzungen betreffende Vorgänge ver-
langen; die zur Erteilung der Auskunft
Verpflichteten können die Auskunft
auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung sie selbst oder einen der
in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivilpro-
zessordnung bezeichneten Angehöri-
gen der Gefahr aussetzen würde, we-
gen einer Straftat oder Ordnungswid-
rigkeit verfolgt zu werden. 

Im Rahmen der Aufsichtstätigkeit dürfen
die dem Geschäftsbetrieb dienenden
Grundstücke, Räume und Rettungsmittel
innerhalb der üblichen Geschäfts- und
Arbeitsstunden betreten und besichtigt
werden. Der Leistungserbringer und die
im Geschäftsbetrieb tätigen Personen ha-
ben den Beauftragten des Trägers des

Rettungsdienstes bei den Ermittlungen
die erforderlichen Hilfsmittel zu stellen
und die nötigen Hilfsdienste zu leisten.

§ 13

Schutz von Bezeichnungen

(1) Die Bezeichnungen „Rettungs-
dienst“, „Notfallversorgung“, „Kranken-
transport“, „Zentrale Leitstelle“ oder
„Rettungsleitstelle“, „Rettungswache“,
„Rettungswagen“, „Rettungshubschrau-
ber“, „Notarzt“, „Notarztwagen“ oder
„Notarzteinsatzfahrzeug“ dürfen nur im
Zusammenhang mit den Aufgaben und
der Aufgabenwahrnehmung nach diesem
Gesetz benutzt werden. Der Träger des
Rettungsdienstes kann Ausnahmen zulas-
sen.

(2) Soweit nach Abs. 1 der Gebrauch
der dort genannten Bezeichnungen unter-
sagt ist, gilt dies auch für zum Verwech-
seln ähnliche Bezeichnungen.

§ 14

Betriebspflicht, Einsatzpflicht

(1) Der Leistungserbringer ist ver-
pflichtet, den Betrieb ordnungsgemäß
einzurichten, während der Dauer der Be-
auftragung bedarfsgerecht aufrechtzuer-
halten und die Erreichbarkeit und Ein-
satzbereitschaft seines Betriebes sicherzu-
stellen.

(2) Der Leistungserbringer ist zum Ein-
satz der vorzuhaltenden Rettungsmittel
verpflichtet, wenn der Einsatzort inner-
halb des Rettungsdienstbereiches des an-
geforderten Rettungsmittels liegt oder
wenn er im Rahmen der rettungsdienst-
bereichsübergreifenden Versorgung von
einer Zentralen Leitstelle zum Einsatz
aufgefordert wurde und der Einsatz nicht
durch Umstände verhindert wird, die der
Leistungserbringer nicht abwenden kann
und deren Auswirkungen er nicht abzu-
helfen vermag.

(3) Im Übrigen dürfen Einsätze nur
durchgeführt werden, wenn der Aus-
gangs- oder Zielort im Rettungsdienstbe-
reich liegt. Der Träger des Rettungsdiens-
tes kann hiervon Ausnahmen zulassen,
insbesondere für die Durchführung von
Ferntransporten. Soweit sich die Zulas-
sung einer Ausnahme auf benachbarte
Rettungsdienstbereiche auswirken kann,
ist die Entscheidung im Benehmen mit
dem dort zuständigen Träger des Ret-
tungsdienstes zu treffen. Satz 1 gilt nicht,
wenn eine Beförderung nach § 5 Abs. 3
Satz 2 und 3 erfolgt.

§ 15

Rettungsdienstplan, Fachplan 
Luftrettung, Bereichsplan

(1) Zur Sicherstellung einer einheitli-
chen Gesamtversorgung in Hessen sind
insbesondere

1. der Gegenstand und die Abgrenzung
der Aufgaben des Rettungsdienstes,
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2. das Verfahren zur Bemessung des Be-
darfs an Rettungswachen und Ret-
tungsmitteln einschließlich der Vorhal-
tung für die notärztliche Versorgung,

3. die wesentlichen Anforderungen an
die Organisation und Durchführung
des Rettungsdienstes einschließlich
der Qualifikation des Einsatzpersonals,

4. die fachlichen Anforderungen an die
Rettungsmittel,

5. die Vorgaben für die bereichsübergrei-
fende Abstimmung der Gesamtvorhal-
tung,

6. die Anforderungen an die Berg-, Luft-
und Wasserrettung sowie für die Pla-
nung von überregionalen rettungs-
dienstlichen Einrichtungen, insbeson-
dere ärztlich begleitete Sekundärtrans-
porte, Transporte von adipösen Patien-
ten, Traumanetzwerke,

7. die Mindestanforderungen an die Be-
reichspläne nach Abs. 4

durch einen Rettungsdienstplan als Rah-
menplan zu regeln.

(2) Die Aufstellung des Rettungs-
dienstplanes und dessen Fortschreibung
im Abstand von jeweils fünf Jahren erfol-
gen durch das für das Rettungswesen zu-
ständige Ministerium im Einvernehmen
mit dem für den Brand- und Katastro-
phenschutz zuständigen Ministerium und
im Benehmen mit dem Landesbeirat für
den Rettungsdienst. Dabei ist für die Not-
fallversorgung vorzusehen, dass ein ge-
eignetes Rettungsmittel jeden an einer
Straße gelegenen Notfallort in der Regel
innerhalb von zehn Minuten (Hilfsfrist)
erreichen kann; die Hilfsfrist umfasst den
Zeitraum vom Eingang einer Notfallmel-
dung bei der zuständigen Zentralen Leit-
stelle bis zum Eintreffen eines geeigneten
Rettungsmittels am Notfallort. Die Ge-
samtvorhaltung ist durch geeignete orga-
nisatorische Maßnahmen auf die zur be-
darfsgerechten Gesamtversorgung not-
wendige Vorhaltung zu begrenzen. 

(3) Zur Sicherstellung der Luftrettung
wird ein Fachplan Luftrettung durch das
für das Rettungswesen zuständige Minis-
terium und die für die Durchführung der
Luftrettung nach § 5 Abs. 5 bestimmte
Landesbehörde im Einvernehmen mit
dem für den Brand- und Katastrophen-
schutz zuständigen Ministerium aufge-
stellt. Er ist im Abstand von jeweils fünf
Jahren fortzuschreiben.

(4) Zur Sicherstellung ihrer Aufgaben-
erfüllung sind die Landkreise und kreis-
freien Städte verpflichtet, Bereichspläne
aufzustellen und mindestens in Abstän-
den von fünf Jahren fortzuschreiben. In
den Bereichsplänen ist der Gesamtbedarf
für den Rettungsdienst und soweit erfor-
derlich für die Berg- und Wasserrettung
entsprechend den Anforderungen des
Rettungsdienstplanes festzulegen. Die
Aufstellung und Fortschreibung der Be-
reichspläne hat unter Beteiligung der
Leistungsträger und Leistungserbringer
zu erfolgen. Ein Einvernehmen ist dabei
anzustreben.

(5) Die Träger des Rettungsdienstes
können für Großveranstaltungen, bei de-
nen die rettungsdienstliche Absicherung
der Bevölkerung nicht anders möglich ist,
eine kurzzeitige Erhöhung der rettungs-
dienstlichen Vorhaltung vorsehen und
Leistungserbringer mit der Durchführung
beauftragen. 

§ 16

Landesbeirat und Bereichsbeiräte

(1) Das für das Rettungswesen zustän-
dige Ministerium bestellt zu seiner Bera-
tung und Unterstützung einen Landesbei-
rat für den Rettungsdienst, der in grund-
sätzlichen Fragen des Rettungswesens zu
hören ist. Insbesondere hat er sich mit
Fragen des Qualitätsmanagements im
Rettungsdienst zu befassen. Im Landes-
beirat für den Rettungsdienst sollen die
kommunalen Spitzenverbände, die Lan-
desverbände der am Rettungsdienst be-
teiligten Leistungserbringer und die Lan-
desverbände der Leistungsträger sowie
die Ersatzkassen vertreten sein.

(2) In jedem Rettungsdienstbereich ist
zur Beratung und Unterstützung des Trä-
gers und zur Sicherstellung der Zusam-
menarbeit der Beteiligten ein Bereichs-
beirat zu bilden. Dem Bereichsbeirat ge-
hören die jeweiligen Leistungserbringer
und Leistungsträger an. Ergänzend kön-
nen dem Bereichsbeirat auch Personen
zur Vertretung der in die Notfallversor-
gung eingebundenen Krankenhäuser und
bei Einbindung des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes ein Vertreter dieses Diens-
tes mit beratender Stimme angehören.
Die Mitglieder werden von den Trägern
des Rettungsdienstes berufen. Der Be-
reichsbeirat hat insbesondere die Aufga-
be, bei der Aufstellung und Fortschrei-
bung des Bereichsplanes mitzuwirken.

§ 17

Datenschutz, Auskunftspflicht

(1) Abweichend von den Vorschriften
des Hessischen Datenschutzgesetzes dür-
fen die Zentralen Leitstellen zu den in § 6
Abs. 2 dieses Gesetzes genannten Zwe-
cken erhobene oder gespeicherte perso-
nenbezogene Daten grundsätzlich nur für
diese Zwecke weiterverarbeiten. Zu an-
deren Zwecken dürfen die Daten nur wei-
terverarbeitet werden, soweit dies erfor-
derlich ist

1. zur weiteren Versorgung der rettungs-
dienstlich versorgten Personen,

2. zur Unterrichtung von Angehörigen,
soweit die rettungsdienstlich versorgte
Person nicht ihren gegenteiligen Wil-
len kundgetan hat oder sonstige An-
haltspunkte dafür bestehen, dass eine
Übermittlung nicht angebracht ist,

3. zur Abrechnung der Leistungserbrin-
ger, 

4. bei Einbeziehung des Ärztlichen Be-
reitschaftsdienstes der Kassenärztli-
chen Vereinigung Hessen und des pri-
vatärztlichen Bereitschaftsdienstes, 
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5. zur Auswertung im Bereich der medi-
zinischen Qualitätssicherung 

oder eine Rechtsvorschrift dies vorsieht.
Bei Privatpatienten, die als Notfallpatien-
ten versorgt wurden, kann auf eine
schriftliche Einwilligung zur Weitergabe
personenbezogener Daten zu Abrech-
nungszwecken verzichtet werden. 

(2) Personen oder Stellen, denen per-
sonenbezogene Daten von den Zentralen
Leitstellen übermittelt worden sind, dür-
fen diese nur für den Zweck verwenden,
zu dem sie ihnen rechtmäßig übermittelt
worden sind.

(3) Die Träger des Rettungsdienstes
sind verpflichtet,

1. dem für das Rettungswesen zuständi-
gen Ministerium die erforderlichen
Auskünfte zur Erstellung und Fort-
schreibung des Rettungsdienstplanes
und der Landesstatistik,

2. den beteiligten Leistungserbringern
die erforderlichen Auskünfte zur ord-
nungsgemäßen Betriebsführung,

3. den Leistungsträgern die erforderli-
chen Auskünfte zur Beurteilung der
bedarfsgerechten und wirtschaftlichen
Organisation und Durchführung des
Rettungsdienstes 

zu erteilen. 

Die Auskünfte erfolgen in anonymisierter
Form.

(4) Die Leistungserbringer sind ver-
pflichtet,

1. dem zuständigen Träger des Rettungs-
dienstes die erforderlichen Auskünfte
zur Erstellung und Fortschreibung des
Bereichsplanes,

2. die erforderlichen Auskünfte zur Erfül-
lung der Aufgaben der Träger des Ret-
tungsdienstes 

zu erteilen. 

(5) Die Zentralen Leitstellen sind ver-
pflichtet, alle ein- und ausgehenden Fern-
melde- und Funkgespräche auf Tonträger
aufzuzeichnen. Die Aufbewahrungsfrist
beträgt mindestens drei Monate.

§ 18

Regelung der Aus- und Fortbildung 
des Einsatzpersonals

(1) Die Aus- und Fortbildung von Ret-
tungssanitäterinnen und Rettungssanitä-
tern und die Fortbildung von Rettungsas-
sistentinnen und Rettungsassistenten
werden durch Rechtsverordnung gere-
gelt. Die Rechtsverordnung muss Bestim-
mungen über Inhalt, Dauer und Durch-
führung der Aus- und Fortbildung, Zu-
gangsvoraussetzungen, die Ausstellung
von Urkunden und Zeugnissen, die staat-
liche Anerkennung und das Prüfungsver-
fahren, insbesondere über die Zulassung
zur Prüfung, die Zahl der Prüfungsfächer,
die Bewertungsmaßstäbe für das Beste-
hen der Prüfung, die Folgen des Nichtbe-
stehens, die Wiederholungsmöglichkeiten

und die Zusammensetzung des Prüfungs-
ausschusses enthalten.

(2) Die am Rettungsdienst teilnehmen-
den Ärzte sind verpflichtet, sich nach
Maßgabe der Berufsordnung für die Ärz-
tinnen und Ärzte in Hessen vom 2. Sep-
tember 1998 (HÄBl. 10/1998, S. I - VIII),
zuletzt geändert am 1. Dezember 2008
(HÄBl. 1/2009, S. 74), notfallmedizinisch
ständig fortzubilden. Dazu gehört auch
die zumindest jährliche Teilnahme an ei-
ner von einer deutschen Ärztekammer
zertifizierten Fortbildung mit notfallmedi-
zinischen Inhalten, beispielsweise zu Re-
animationsmaßnahmen (ACLS, Megaco-
de oder vergleichbare).

§ 19

Qualitätssicherung

Die Träger des Rettungsdienstes stel-
len sicher, dass geeignete Qualitätsmana-
gementstrukturen geschaffen werden.
Diese sollen unter Mitwirkung aller Betei-
ligten anhand einer differenzierten Da-
tenerfassung und -auswertung eine regel-
mäßige Analyse der Struktur-, Prozess-
und Ergebnisqualität des Rettungsdiens-
tes ermöglichen, um daraus mögliche
Verbesserungen zu ermitteln und deren
Umsetzung zu realisieren.

§ 20
Ärztliche Leitung des 
Rettungsdienstes

(1) Zur Sicherstellung der effizienten
und effektiven Erfüllung der Aufgaben im
Bereich des medizinischen Qualitätsma-
nagements haben die Träger des Ret-
tungsdienstes eine Ärztliche Leiterin Ret-
tungsdienst oder einen Ärztlichen Leiter
Rettungsdienst mit bis zu einer halben
Stelle pro Rettungsdienstbereich zu be-
stellen. Darüber hinausgehende Regelun-
gen können im Einvernehmen mit den
Leistungsträgern getroffen werden.

(2) Die Ärztliche Leiterin Rettungs-
dienst oder der Ärztliche Leiter Rettungs-
dienst muss die Anforderungen nach den
jeweils gültigen Empfehlungen der Lan-
desärztekammer Hessen erfüllen. Dies ist
durch eine Bescheinigung der Landesärz-
tekammer Hessen nachzuweisen.

(3) Die Ärztliche Leiterin Rettungs-
dienst oder der Ärztliche Leiter Rettungs-
dienst soll insbesondere im Rettungs-
dienstbereich 

1. den Träger des Rettungsdienstes bei
der Aufgabenwahrnehmung fach lich
beraten und unterstützen,

2. die Einhaltung der Fortbildungsver-
pflichtungen für das ärztliche und
nicht ärztliche Personal überprüfen,

3. die Einsatzlenkung durch die Zentrale
Leitstelle beobachten und Anregungen
zur Optimierung der Fort- und Weiter-
bildung des Personals geben,

4. Empfehlungen für ärztliches Handeln
und Behandlungsrichtlinien für nicht
ärztliches Personal erarbeiten, umset-
zen und überprüfen, 
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5. eine möglichst einheitliche pharmako-
logische und medizintechnische Aus-
stattung und Ausrüstung der Rettungs-
mittel festlegen,

6. Empfehlungen der medizinischen
Fachgesellschaften sowie die aus ihrer
oder seiner Tätigkeit gewonnenen Er-
kenntnisse gezielt in die Fort- und
Weiterbildung des Rettungsdienstper-
sonals einbringen,

7. die Zusammenarbeit mit den Nachbar-
bereichen und den Krankenhäusern
sowie mit ergänzenden Strukturen des
Rettungsdienstes, insbesondere der
Voraus-Hilfe fördern, koordinieren und
überwachen.

§ 21

Zuständigkeit zum Erlass 
der Rechtsverordnungen

Die Rechtsverordnungen aufgrund
dieses Gesetzes erlässt die für das Ret-
tungswesen zuständige Ministerin oder
der hierfür zuständige Minister im Beneh-
men mit dem Landesbeirat für den Ret-
tungsdienst, im Falle des § 6 Abs. 2 Satz 4
und des § 7 Abs. 4 und 6 Satz 2 auch im
Einvernehmen mit der für den Brand- und
Katastrophenschutz zuständigen Ministe-
rin oder dem hierfür zuständigen Minis-
ter.

§ 22

Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

1. entgegen § 4 Abs. 2 ohne Einsatzauf-
trag der zuständigen Zentralen Leit-
stelle Leistungen im Rettungsdienst er-
bringt,

2. entgegen § 11 Abs. 1 Satz 1 ohne Be-
auftragung Leistungen im Rettungs-
dienst erbringt,

3. entgegen § 12 Abs. 2 Satz 2 dem Trä-
ger des Rettungsdienstes oder den Be-
auftragten der Aufsichtsbehörde in Bü-
cher oder Geschäftspapiere Einsicht
nicht gewährt oder Auskünfte nicht,
unrichtig oder unvollständig erteilt,

4. Bezeichnungen entgegen § 13 verwen-
det,

5. seinen Pflichten nach § 14 Abs. 1 oder
2 nicht nachkommt,

6. einer Rechtsverordnung nach § 21 zu-
widerhandelt, soweit die Rechtsverord-

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 16. Dezember 2010

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  H e s s i s c h e  S o z i a l m i n i s t e r  

B o u f f i e r G r ü t t n e r

1) Hebt auf GVBl. II 351-67
2) Hebt auf GVBl. II 351-63

nung für einen bestimmten Tatbestand
auf diese Bußgeldvorschrift verweist. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit

einer Geldbuße bis zu zwanzigtausend
Euro geahndet werden.

(3) Zuständige Behörde für die Verfol-
gung und Ahndung der Ordnungswidrig-
keiten nach Abs. 1 ist der Träger des Ret-
tungsdienstes. Wenn der Träger des Ret-
tungsdienstes auch als Leistungserbringer
tätig ist, ist die zuständige Behörde für die
Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten nach Abs. 1 in den Land-
kreisen die Landrätin oder der Landrat
und in den kreisfreien Städten die Ober-
bürgermeisterin oder der Oberbürger-
meister. Für die Verfolgung und Ahndung
von Ordnungswidrigkeiten im Bereich
der Luftrettung ist das Regierungspräsidi-
um Gießen zuständig. 

§ 23

Übergangsregelung

Soweit eine Beauftragung nach § 4
Abs. 2 Satz 1 oder § 4 Abs. 4 Satz 2 oder
eine Genehmigung nach § 9 Abs. 1 des
Hessischen Rettungsdienstgesetzes vom
24. November 1998 (GVBl. I S. 499) in der
bis zum 31. Dezember 2010 geltenden
Fassung vorliegt und von ihr bis zum 
31. Dezember 2010 Gebrauch gemacht
wurde, gilt diese für ihre Dauer, als Be-
auftragung im Sinne von § 5 Abs. 2 Satz 1
fort.

§ 24

Aufhebung bisherigen Rechts

Es werden aufgehoben:
1. die Verordnung über die Qualitäts-

sicherung im Rettungsdienst vom 
27. Februar 2003 (GVBl. I S. 105)1), ge-
ändert durch Verordnung vom 6. Au-
gust 2008 (GVBl. I S. 810), 

2. die Rettungsdienst-Notarztverordnung
vom 16. Mai 2001 (GVBl. I S. 263)2),
geändert durch Verordnung vom 
17. März 2006 (GVBl. I S. 95). 

§ 25

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2011
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De-
zember 2015 außer Kraft.


